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   Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
   Konsumentenschutz. 
Mediadaten

monat – Sozialpolitische Rundschau
Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) - Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs ist seit mehr als 34 Jahren Medieninhaberin und Herausgeberin der Zeitschrift monat - Sozialpolitische Rundschau. Mehr als 42.000 Leserinnen und Leser erreichen wir als EinzelabonnentInnen, über unsere Mitgliedsverbände und im Ausland. Somit ist das Medium monat - Sozialpolitische Rundschau der ideale Werbeträger für Produkte und Leistungen, die für behinderte Menschen interessant sind.

Zielgruppen: Menschen mit Behinderungen ( Angehörige ( FunktionärInnen und MultiplikatorInnen der Vereine (78 Mitgliedsorganisationen mit insgesamt über 400.000 eingetragenen Mitgliedern) ( StudentInnen ( Rehabilitationseinrichtungen ( PolitikerInnen ( Schulen ( Kindergärten ( Behörden der Behindertenhilfe ( SozialarbeiterInnen ( TherapeutInnen ( ArchitektInnen ( ÄrztInnen u.a.m. 
Die ÖAR ist politische Interessenvertretung 
Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) vertritt als Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs 78 Mitgliedsverbände mit insgesamt über 400.000 Mitgliedern. Die ÖAR ist parteipolitisch und religiös neutral. 
Die ÖAR greift aktiv behindertenrelevante Themen aus den Bereichen Gesundheit, Familie, Bauen & Technik, Verkehr, Justiz, Arbeitsmarkt, Soziales, Bildung & Ausbildung auf. 

Die ÖAR ist in etlichen Gremien und Kommissionen vertreten, kann darin direkten Einfluss auf die Entscheidungsträger ausüben und dafür sorgen, dass die Interessen behinderter Menschen gewahrt werden. 
Auch in die Gesetzgebung ist die ÖAR eingebunden. Durch intensiven Kontakt zu allen politischen Parteien werden von der ÖAR auch Gesetze initiiert – etwa das Pflegegeldgesetz. 

Die Verbindung der ÖAR und somit ihrer Mitgliedsorganisationen zu den Institutionen der Europäischen Union (Europäische Kommission, Europäisches Parlament, Wirtschafts- und Sozialausschuss…) erfolgt über das Europäische Behindertenforum (EDF) in Brüssel, zu dessen Gründungsmitgliedern auch die ÖAR zählt.

Der Monitoringausschuss zur Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen - Behindertenrechtskonvention (BK) arbeitet seit Ende 2008 – die ÖAR ist personell in diesem Ausschuss vertreten.
Die ÖAR ist Serviceeinrichtung 
Die ÖAR bietet sowohl Mitgliedsverbänden, als auch Einzelpersonen ein reichhaltiges Serviceangebot. 

Die Zeitung monat – Sozialpolitische Rundschau erscheint 10 x jährlich (Doppelausgabe Juli/August und Dezember/Jänner). Die Themen umfassen die gesamte Palette der Sozial- und Behindertenpolitik in Österreich und im Ausland sowie auf EU-Ebene.
Der Infoletter kann über E-Mail von jedem/r Interessierten angefordert werden.

Die ÖAR veranstaltet regelmäßig Tagungen, um zu informieren und zu diskutieren. Auch Einzelpersonen erhalten von der ÖAR Auskünfte zu spezifischen Fragen. 

Redaktionsanschrift:
ÖAR – monat - Sozialpolitische Rundschau

A – 1010 Wien, Stubenring 2/1/4


Telefon: +43 1 5131533-116

Telefax: +43 1 5131533-150

E-Mail: bauer.presse@oear.or.at
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	1/1 Seite
Höhe / Breite

262 mm / 194 mm
	1/2 Seite
Höhe / Breite

131 mm / 194 mm
	1/3 Seite
Höhe / Breite

87 mm / 194 mm

oder

262 mm / 61 mm
	1/4 Seite
Höhe / Breite

66,5 mm / 194 mm


	NEU
Rauminserat

Höhe / Breite
60 mm /40 mm




NEU! monat jetzt durchgehend im Vierfarb-Druck (4c)!

Druckunterlagen: 
nach Möglichkeit elektronisch 

(als eps, tif, xpress, pdf möglich auch als 

free hand oder Illustrater)
Satzspiegel: 
262 mm hoch, 194 mm breit

Raster: 
34er Raster (bis 40er Raster), farbreduziert

Preise

Farbe (4c)

Schwarz/Weiß (1c)

 
1/1 Seite
2.454,- Euro
1/1 Seite
1.636,- Euro
1/2 Seite
1.227,- Euro
1/2 Seite
818,- Euro
1/3 Seite
818,- Euro
1/3 Seite
545,- Euro
1/4 Seite
613,- Euro
1/4 Seite
409,- Euro
Rauminserat                   205,- Euro
Konditionen


Ab 3 x Schaltungen – pro Schaltung minus 33 %! 


Beilage möglich – detailliertes Angebot auf Anfrage. 


25 % Aufschlag für Sonderformate/spezielle Platzierungswünsche.
Zahlung:
14 Tage netto. Preise zzgl. 5 % Werbeabgabe und 10 % Mehrwertsteuer

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) über Inserate in der periodischen Zeitschrift monat der ÖAR 
Diese AGB regeln die vertragliche Beziehungen zwischen dem Inserenten respektive dem von ihm beauftragten Werbevermittler und der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (im Folgenden kurz ÖAR genannt) als Herausgeberin der periodischen Zeitschrift monat.
I. AUFTRAGSERTEILUNG
1. 
Aufträge werden von der ÖAR nur auf ausdrücklichen Wunsch des Inserenten bestätigt. Nicht schriftlich bestätigte, mündliche Vereinbarungen sind für die ÖAR nicht verbindlich. 

2. Die ÖAR behält sich vor, Inseraten- oder Beilagenaufträge, sowie auch einzelne Inserate im Rahmen eines Inseratenabschlusses ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Die Ablehnung wird dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilt. 
3. Der Auftraggeber ist für den Inhalt der Inserate und Beilagen allein verantwortlich und bestätigt mit der Auftragserteilung, alle dazu erforderlichen Rechte zu besitzen; er hält die ÖAR gegenüber allein Ansprüchen Dritter vollkommen schad- und klaglos. Dies gilt auch für die Kosten der Einschaltungen gerichtlich aufgetragener Gegendarstellungen, vorläufiger Mitteilungen und Urteilsveröffentlichungen. Der Inhalt von Beilagen und Beiklebern darf sich auf den eigenen Geschäftsbereich des Auftraggebers beziehen. 
4. Im Falle gerichtlicher Inanspruchnahme aus einem Inserat verpflichtet sich der Auftraggeber für die tarifmäßigen Kosten rechtsfreundlicher Vertretung der ÖAR nach dessen Wahl aufzukommen und über Streitverkündung an dessen Stelle oder Seite in den Rechtsstreit einzutreten; kommt der Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die ÖAR berechtigt, zu submittieren, ohne dass der Auftraggeber daraus Einwendungen im Regressfall ableiten kann. 
5. Eine Haftung der ÖAR für Schäden, die durch Nichterscheinen eines Inserates an einem bestimmten Tag oder in einem bestimmten Monat oder durch Druck-, Satz- oder Platzierungsfehler entstehen, ist ausgeschlossen. 
II. AUFTRAGSABWICKLUNG UND RABATTIERUNG

1. Inseratenaufträge sind innerhalb eines Jahres nach der schriftlichen Bestellung abzuwickeln.
2. Der Anspruch auf die in der Inseratenpreisliste bezeichneten Nachlässe besteht nur dann, wenn ein schriftlich bestätigter Inseratenabschluss spätestens mit Schaltung des ersten Inserates vorliegt. Anzeigenabschluss können nicht rückwirkend anerkannt werden. 

3. Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe können auf Wunsch und mit Einwilligung der ÖAR nur bei der jeweiligen Rechnungslegung berücksichtigt werden. Wird ein Auftrag aus Gründen höherer Gewalt oder aus Umständen, die die ÖAR nicht zu vertreten hat, nicht erfüllt, so hat der Auftraggeber – unbeschadet weiterer Rechtspflichten – den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass der ÖAR rückzuvergüten. 

4. Für die Aufnahme von Inseraten in bestimmten Ausgaben und an bestimmten Plätzen wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass eine solche Platzierung ausdrücklich schriftlich vereinbart und nicht bloß unverbindlich festgelegt wurde. Konkurrenzausschluss auf einer Seite oder auf der gegenüberliegenden Seite wird ab einer Inseratenmindestgröße von ¼ Seite nach Möglichkeit berücksichtigt, ist jedoch für die ÖAR nicht bindend. 
5. Dem Auftraggeber obliegt die termingerechte und dem Verlag frei Haus gelieferte Bereitstellung aller erforderlichen Druckunterlagen und Prospektbeilagen. Die ÖAR gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Inserate nur, wenn vom Auftraggeber einwandfreie Druckunterlagen zur Verfügung gestellt werden. Der Auftraggeber ist bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Inserate zu einem Ersatzanspruch berechtigt, es sei denn, dass durch die Mängel der Zweck der Inserate nur unerheblich beeinträchtigt wurde (Ersatzansprüche werden höchstens bis zum Nettowert der jeweiligen Einschaltung geleistet). Verfahrensbedingte Farbabweichungen gegenüber dem Original behält sich die ÖAR vor. 

6. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch zur Verfügung gestellt. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht innerhalb der gesetzten Frist zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt. 
7. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen seitens der ÖAR endet drei Monate nach Erscheinen der Inserate, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung schriftlich getroffen worden ist. 

8. Kosten, die durch Änderung der ursprünglich vereinbarten Ausführung sowie beigestellter Druckunterlagen entstehen, werden dem Auftraggeber berechnet. 

9. Textinseraten und solche, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht sofort als Inserate erkennbar sind, werden von der ÖAR in angemessener Schriftgröße auch als solche gekennzeichnet. 
10. Bei handschriftlicher, E-Mail, Fax- oder telefonischer Übermittlung von Inseratentexten oder Textänderungen werden von der ÖAR keine Reklamationen aufgrund von Lese-, Hör- oder Satzfehlern anerkannt und keine Haftung übernommen. 
11. Eingeschriebene Chiffrebriefe werden nicht übernommen; für deren Verlust wird nicht gehaftet. Chiffrebriefe werden vier Wochen aufbewahrt und danach an den Inserenten übermittelt. Chiffrebriefe, die in großen Mengen der ÖAR abgegeben oder der ÖAR zugestellt werden, können nur gegen Ersatz der Kosten weitergeleitet werden. 
III. BERECHNUNG UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

1. Die Abrechnung erfolgt nach der jeweils gültigen Inseratenpreisliste. Bei Änderung der Inseratenpreise treten die neuen Preise auch bei laufenden Abschlüssen sofort in Kraft.
2. Falls der Auftraggeber keine Vorauszahlung leistet, ist die Rechnung 14 Tage nach Erhalt zur Zahlung fällig. Im Falle des Zahlungsverzugs verpflichtet sich der Auftraggeber zur Zahlung von 1 % Zinsen pro Monat sowie sämtlicher, insbesondere der durch die außergerichtliche Einschaltung eines Anwaltes oder eines Inkassobüros entstehenden Mahn- und Inkassokosten. 

3. Wenn der Auftraggeber mit seinen Zahlungen in Verzug gerät, kann die Erfüllung noch nicht durchgeführter – und die Annahme weiterer – Aufträge abgelehnt werden. 

4. Bei Verzug mit auch nur einer Rechnung, werden alle übrigen fällig und darauf gewährte Rabatte hinfällig.

5. Reklamationen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt schriftlich geltend zu machen. 
6. Rechnungen sind zahlbar und klagbar in Wien. Erfüllungsort für sämtliche vertragliche Verpflichtungen ist Wien. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird das für Handelssachen zuständige Gericht in Wien vereinbart. Auf das Vertragsverhältnis und allfällige Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden. 

7. Bei Nichterscheinen der Zeitung durch Betriebsstörungen oder Eingriffe durch höhere Gewalt bietet die ÖAR dem Auftraggeber die Nachholung des Inserates zu einem späteren Zeitpunkt an. Jedwede Haftung für eventuelle Schäden, die dem Auftraggeber durch Nachholung des Inserates an einem bestimmten Tag beziehungsweise in einem bestimmten Monat entstehen, wird ausgeschlossen.
8. Rechnungen sind spätestens 14 Tage nach Erhalt zur Zahlung fällig, es sei denn, andere Fristen wurden schriftlich vereinbart. Sämtliche Bankspesen gehen ausnahmslos zu Lasten des Auftraggebers. Zu sämtlichen in diesem Tarif angeführten Preisen wird die Werbeabgabe und zum Gesamtbetrag die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet. Für Auftraggeber aus dem Ausland verweisen wir auf die Bestimmungen des österreichischen Umsatzsteuergesetzes. 
Geschäftsbedingungen Nr. 01, gültig seit 1. September 2007[image: image7.png]
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